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Zulassungsvoraussetzungen
Ausbildungsbereiche Erziehungs- und Sprachwissenschaften
1. Allgemeine Hochschulreife

a) das Reifezeugnis,
b) das Abschlußzeugnis einer Fachhochschule,
c) das Abschlußzeugnis einer Höheren Fachschule, soweit sie in den

Hochschulbereich einbezogen worden ist;
2. Fachgebundene Hochschulreife

a) das Zeugnis der Reife des Gymnasiums für Frauenbildung,
b) das Zeugnis der Reife des naturwissenschaftlichen Gymnasiums in

Aufbauform,
c) das Zeugnis der Reife des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen

Gymnasiums in Aufbauform,
d) das Zeugnis der Reife des pädagogisch-musischen Gymnasiums in

Aufbauform,
e) das Zeugnis über die bestandene Sonderprüfung für die Zulassung

zum Studium an den Pädagogischen Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen.**

Ausbildungsbereich Integrierte Studiengänge
Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften (Chemie, Physik), Elek¬
trotechnik und Maschinenbau
1. Allgemeine Hochschulreife*

a) das Reifezeugnis,
b) das Abschlußzeugnis einer Fachhochschule,
c) das Abschlußzeugnis einer Höheren Fachschule, soweit sie in den

Hochschulbereich einbezogen worden ist;
2. das Zeugnis der dem gewählten Studiengang entsprechenden fachge¬

bundenen Hochschulreife*
3. das Zeugnis der Fachhochschulreife (unabhängig von der Fachrich¬

tung),
4. ein der Fachhochschulreife vom Kultusminister als gleichwertig aner¬

kanntes Zeugnis
a) das Abschlußzeugnis der Klasse 12 einer weiterführenden allge¬

meinbildenden Schule und ein einjähriges auf die gewünschte Stu¬
dienrichtung gelenktes Praktikum,

b) das Abschlußzeugnis einer zweijährigen Höheren Handelsschule
und ein einjähriges auf die gewünschte Studienrichtung bezogenes
gelenktes Praktikum.

* Studenten mit Hochschulreife (Abitur, fachgebundener Hochschulreife), die sich für einen der Studiengänge
Elektrotechnik und Maschinenbau bewerben wollen und noch kein auf den gewünschten Studiengang be¬
zogenes Praktikum abgeleistet haben, sollen mindestens acht Wochen des erforderlichen Grundpraktikums
vor Beginn des Studiums absolvieren.

** Berechtigt nur zum Studium für das Lehramt für die Primarstufe und für das Lehramt für die Sekundarstufe
I sowie zum Diplom-Pädagogik Studium.
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Ausbildungsbereich Technik

Ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, die denen an Fachhochschu¬
len* entsprechen.
Zur Aufnahme des Studiums an den Gesamthochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen berechtigt der Nachweis der Fachhochschulreife.
Der Nachweis der Fachhochschulreife wird erbracht durch:

1. das Abschlußzeugnis der Fachoberschule gemäß der Rahmenvereinba¬
rung der KMK über die Fachoberschule vom 13.4.1971;

2. das Zeugnis der Fachhochschulreife der Nichtschülerprüfung gemäß
dem Beschluß der KMK vom 21.9.1972;

3. ein sonstiges Zeugnis der Fachhochschulreife des Landes Nordrhein-
Westfalen;

4. das Abschlußzeugnis einer deutschen oder gleichgestellten zweijähri¬
gen Höheren Handelsschule in Verbindung mit dem Nachweis über eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder ein einjähriges gel nktes Prak¬
tikum gemäß der Ausbidlungsordnung vom 21.8.1969 (ABI. KM. NW. S
386) und den dazu ergangenen Ergänzungen oder

5. das Zeugnis über den Abschluß eines Bildungsganges, der einen auf¬
steigenden Unterricht von mindestens 12 Jahren an deutschen weiter¬
führenden allgemeinbildenden öffentlichen oder ihnen gleichgestellten
Schulen umfaßt (Versetzung nach Klasse 13) in Verbindung mit dem
Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein einjäh¬
riges gelenktes Praktikum gemäß der Ausbildungsordnung vom
21.8.1969 (ABI. KM. NW. S. 386) und den dazu ergangenen Ergänzun¬
gen oder
das Zeugnis über den Abschluß der Jahrgangsstufe 12 der neugestal¬
teten gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II gemäß Runderlaß
des Kultusministers vom 17.12.1974 (GABI. NW. S. 43) in Verbindung
mit dem Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein
einjähriges Praktikum gemäß der Ausbildungsordnung vom 21.8.1969
(ABI. KM. NW. S. 386) und den dazu ergangenen Ergänzungen;

6. ein sonstiges vom Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen als
Fachhochschulreife anerkanntes Zeugnis;

1 Gemäß § 1 GHEG vereinigen die Gesamthochschulen die von den wissenschaftlichen Hochschulen und den
Fachhochschulen wahrzunehmenden Aufgaben in Forschung, Lehre und Studium.
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7. den Abschluß eines Bildungsganges, der einen aufsteigenden Unter¬
richt von 13 Jahren umfaßt (Abschluß der Klasse 13 an deutschen wei¬
terführenden öffentlichen oder ihnen gleichgestellten Schulen: Abitur);
als Zugangsberechtigung im vorstehenden Sinne gelten auch die Ab¬
schlußzeugnisse der Kollegs (Institute zur Erlangung der Hochschulrei¬
fe) und der Abendgymnasien sowie die Zeugnisse über die staatliche
Abschlußprüfung an den Fachhochschulen und den Vorgänger¬
einrichtungen, die in den Hochschulbereich einbezogen wurden.

Besondere Einschreibvoraussetzungen*
Zu 1..2..3. Als Einschreibungsvoraussetzung ist vor Beginn des

Studiums ein dreimonatiges fachbezogenes Grundpraktikum
dann abzuleisten, wenn sich die Fachrichtung der FOS nicht mit
der Fachrichtung des gewünschten Studienganges deckt.

Zu4.-7. Als Einschreibungsvoraussetzung ist vor Beginn des Stu¬
diums ein dreimonatiges fachbezogenes Grundpraktikum abzu¬
leisten. .

* Die besonderen Vorschriften für die Fachhochschulstudiengänge Elektrotechnik und Maschinenbau sind im
Studentensekretariat der GH Paderborn zu erfragen.
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